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Vorwort   
 

In der Schweiz ereignen sich jährlich 9'000 absturzbedingte Berufsunfälle, 

welche im Schnitt zu 350 Invaliditä tsfällen und 25 Todesopfern führen.  

Es ist technisch nicht immer möglich, der Pflicht für kollektive Schutzei n-

richtungen (Gerüste, Schutznetze, Ge länder etc .) jederzeit nachzuko m-

men. Dort muss Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ( PSAgA ) 

verwendet werden  

Das Arbeiten mit PSAgA ist eine anspruchsvollen Tätigkeit, welche nicht 

ungefährlich und oft sehr anstrengend ist. Dies erfordert nebst best im m-

te n körperliche n und geistige n Voraussetzungen  (beispielsweise Schwi n-

delfreiheit, Fitness und Beweglichkeit ) eine seriöse Ausbildung . 

Für eine fachgerechte Anwendung der PSAgA braucht es auf allen Stufen 

Verantwortungsbewusstsein und Fachwissen.  

Wenn j eder Einzelne seine Verantwortung kennt und wahrnimmt, 

können wir gemeinsam die Zahl der Absturzunfälle deutlich red u-

zieren.  

Dieses Dokument zeigt die wichtigsten zu berücksichtigenden  Ausbi l-

dungs -Punkte für das sichere Arbeiten mit PSA gegen Absturz auf.  Nicht 

zuletzt soll aber auch klar aufgezeigt werden, dass der Einsatz von PSAgA 

nicht immer die ideale Lösung ist.  

 

Dieses Dokument fasst die wesentlichsten Punkte für die Ausbildung z u-

sammen.  

 

Trägerschaft  
 

Das Schulungsmittel wurden durch eine Arbeitsgruppe von  Suva, shrv.ch 

und Bergführerverband erstellt .  

Die Trägerschaft selbst besteht aus einer Vielzahl namhafter Berufsve r-

bände und Organisationen . 
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1 Gesetzliche Grundlagen  

in Kürze  

Die relevanten Vorschriften finden sich in folgenden Dokumenten :  
 

Titel:  Download  

Á UVG  Unfallversicherungsgesetz  www. admin .ch/ch/d/sr/8/832.20.de.pdf   

Á VUV  Verordnung über die Unfallverh.  www. admin .ch/ch/d/sr/8/832.30.de.pdf   

Á BauAV  Bauarbeitenverordnung  www. admin .ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf   

Á KranV  Kranverordnung  www. admin .ch/ch/d/sr/8/832.312.15.de.pdf  

Á StGB  Strafgesetzbuch  www. admin .ch/ch/d/sr/3/311.0.de.pdf   

 

 

1.1  Gesetzliche Grundlage k urz zusammengefasst:  

Á Arbeiten in der Höhe müssen geplant sein  

Á Absturzsicherungs massnahmen ab 2.0m Absturzhöhe treffen  

Ausnahmen: ab 3 .0 m auf Dächern  und mobilen Leitern  

Á Fassadengerüst -  und Auffangnetzpflicht  ab 3.0m Absturzhöhe  

Á Bodenöffnungen & nicht durchbruchsichere Flächen sind  

jederzeit zu sichern  

Á Kollektivschutz (z.B. Gerüste) und technische Hilfsmittel  

(z.B. Hubarbeitsbühnen) sind vorzuziehen.  

Á PSA gegen Absturz  (PSAgA)  ist nur zulässig, wenn Kollektivschut z-

mass nahmen technisch unmöglich sind  

Á Arbeiten mit PSAgA nur durch nachw eislich ausgebildetes Personal  

Á keine Alleinarbeit mit PSAgA  

Á Rettung ist jederzeit mit eigenen Mittel sicherzustellen  (in 10 -20 Min.)  

Ą Vor Arbeitsaufnahme Rettungskonzept besprechen!  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.20.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.30.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/3/311.0.de.pdf
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2 Kann das Arbeiten in der Höhe 

vermi eden  werden ? 

Eine gute Arbeitsvorbere itung minimiert die Risiken effektiv.  

Erklärtes Ziel: Expositionszeit mit allen Mitteln reduzieren!  

Stellen Sie sich immer vor der Arbeitsaufnahme folgende Fragen:  

 

 Situation:    Massnahme  Gesetzliche  

Grundlage  

1.  Arbeitsvorbereitung  

gemacht?  

 

 

 Abläufe planen, Anforderungen an 

Material & Personalqualifikation  

definieren  

UVG Art. 82  

BauAV Art. 3  

2.  Absturzhöhe > 2.0m?    Absturzsicherungs -Massnahmen 

treffen  
BauAV Art. 15  

3.  Arbeiten in der Höhe  

vermeidbar?  

 

 

 
Vormontage am Boden etc.  BauAV Art. 3.1  

4.  Technische Hilfsmittel für 

den Zugang zum hoch g e-

legenen Arbeitsplatz?  

 

 

 

 
Hebebühnen, Hängegerüste,  

Arbeitsplattformen  
VUV Art. 5  

BauAV Art. 19  

5.  Kollektivschutz möglich?    Montageplattformen, Fassaden -

gerüste, Geländer, Auffangnetze, 

Arbeitsplattformnetze, gefährdete 

Sektoren abschranken  

VUV Art. 5  

6.  Rückhaltesystem  

anwendbar?  

 

 

 Geschultes Personal mit PSAgA  
einsetzen  

VUV Art. 8  

BauAV Art. 19  

7.  Positionierungssystem  

anwendbar?  

 

 

 
Sturzhöhe bei Abrutschen  

< 10cm sicherstellen  

VUV Art. 8  

BauAV Art. 19  

8.  Sturzauffangsystem  

anwendbar?  

  é aber richtig VUV Art. 8  

BauAV Art. 19  

9.  Rettung jederzeit durch 

eigenes Personal und  Mittel 

der Baustelle innert 10 -20 

Minuten sichergestellt?  

 

 

 

 

 
Personal entsprechend instruieren 

& kontrollieren  BauAV Art. 7  

10.  Rettung nicht sicherg e-

stellt?  

  Beizug von Höhenarbeitern  

Ó  L2 Ĕ www.absturzrisiko.ch   
VUV Art. 11  

Ja 

N
e

in
 

Ja 

N
e

in
 

Ja 

N
e

in
 

Ja 

N
e

in
 

Ja 

N
e

in
 

Ja  

Ja 

N
e

in
 

Ja  

Nein  

J
a
 

http://www.absturzrisiko.ch/
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3 Kollektivschutz  

 

 

Kollektivschutz (Seitenschutz, Fassadengerüste, Auffangnetze etc.)  

 

 

Das menschliche Verhalten ist g e-

prägt von vielen, ständig wechsel n-

den Einflüssen.  

Schutzeinrichtungen sind dann am 

wirkungsvollsten, wenn sie durch 

das menschliche Verhalten in ihrer 

Wirkung nicht beeinflusst werden .  

 

3.1  Klarer  Vorteil für  

Kollektivschutz  

Á Kollektivschutz wirkt für alle Pe r-

sonen gleichzeitig  

Á Kollektivschutz kennt keine ve r-

änderliche Tagesform und keinen 

Zeitdruck  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Nützliche Links:  

Fassadengerüste:  

www.suva.ch/waswo/44077  

www.suva.ch/waswo/44078   

www.suva.ch/waswo/67038  

 

Auffangnetze  

www.suva.ch/waswo/33001  

http://www.suva.ch/waswo/44077
http://www.suva.ch/waswo/44078
http://www.suva.ch/waswo/67038
http://www.suva.ch/waswo/33001
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4 Technische Mittel  

 

Mit technischen Hilfsmitteln kann die Expositionszeit stark red u-

ziert werden  

 

 

Technische Hilfsmittel wie Huba r-

beitsbühnen oder Rollgerüste e r-

leichtern das Arbeiten in der Höhe 

massiv.   

 

Instruktion 

Die Unfallgefahr wird aber nur mit 

einer seriösen Instruktion im U m-

gang mit dem jeweiligen Gerät r e-

duziert:  

Herstelleranweisungen und 

Warnhinweise, insbes. Merkm a-

le des spezifischen Modells 

vermitteln  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild: www.ipaf.org   

Auf Teleskoparbeitsbühnen muss man 

sich gemäss Herstellerangaben mit 

einem Auffanggurt (EN361) sichern  

Nützliche Links:  

Hubarbeitsbühnen :  

www.suva.ch/waswo/670xx   

www.ipaf.org   

 

http://www.ipaf.org/
http://www.suva.ch/waswo/670xx
http://www.ipaf.org/
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5 Arbeiten auf Rollgerüsten  

 

Rollgerüste sind praktisch, leicht, schnell einsetzbar und mit 

Fachwissen gerade im Gebäudeinnern eine ideale Lösung  

5.1  Das wichtigste in Kürze  

Á Das Rollgerüst muss der SN EN 

1004 entsprechen.  

Ĕ Ältere Rollgerüste müssen in 

der Regel nachgerüstet werden.  

Á Das Rollgerüst ist nach den A n-

gaben des Herstellers zu monti e-

ren, zu nutzen und zu demonti e-

ren.  

Á Es muss innenliegend ein sich e-

rer Zugang zu den Arbeitseb e-

nen vorhanden sein, beispiel s-

weise eine Treppe oder  

Durchstiegsbelä ge 

Á Es braucht alle 2 m eine  

Belagsebene.  

Á Eine versetzte Anordnung des 

Gerüstbelags ist nicht g estattet.  

 

 

Hubarbeitsbühnen sind Rollg e-

rüsten in den meisten  

Fällen vorzuziehen.   

 

 

 

  

 

 

  
Nützliche Links:  

Rollgerüste :  

www.suva.ch/rollgerueste   

www.suva.ch/waswo/84018   

www.suva.ch/waswo/67150   

 

Sicherer Rollgerüstaufbau mit 

vorauseilendem Seitenschutz  

http://www.suva.ch/rollgerueste
http://www.suva.ch/waswo/84018
http://www.suva.ch/waswo/67150
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6 Arbeiten auf Leitern  

 

Ein Viertel aller Absturzunfälle ereignen sich im Zusammenhang 

mit Leitern  

 

6.1  Ein Profi weiss:  

Á Leitern sind keine  Arbeitsplätze 

sondern in erster Linie tempor ä-

re Zugänge zu solchen.  

Á Leitern sind oft nicht das geei g-

nete Arbeitsmittel  

Ĕ Hebebühnen o der Rollgerüste 

einsetzen  

Á Leitern sind etwa mit 70° anz u-

legen  

Á Ab 3m  Absturzhöhe muss beim 

Arbeiten auf Leitern PSAgA ei n-

gesetzt werden  

Á Leitern müssen gegen unbea b-

sichtigtes Verrutschen , Drehen  

und  Kippen gesichert sein.  

Á Eine Leiter wird nur in einwan d-

freiem Zustand benutzt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gutes Schuhwerk ist für ihn 

selbstverständlich  

Er hat beide Hände frei, 

Werkzeug wird umgehängt 

oder separat aufgezogen  

 

Nützliche Links:  

Tragbare Leitern :  

www.suva.ch/waswo/67028   

www.suva.ch/waswo/44026     

 

http://www.suva.ch/waswo/67028
http://www.suva.ch/waswo/44026
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7 Ausbildung PSA gegen Absturz  

 

Das Arbeiten mit PSAgA ist eine Arbeit mit besonderen Gefäh r-

dungen.  (Art. 8, VUV)  

 

 

Arbeiten mit besonderen Gefahren dürfen nur Arbeitnehmern übertragen 

werden, die dafür entsprechend ausgebildet sind .

7.1  Lernziele für Ausbildung s-

Teilnehmer  

Á Sie verfügen über ein ausgew o-
genes Allgemeinwissen zu PSAgA  

Á Sie erkennen die Bedeutung e i-

ner planmässigen Rettung  

Á Sie wissen, wann und wo Sie e i-

ne PSAgA einsetzen müssen  

Á Sie können Arbeiten mit PSAgA 
planen  

Á Sie kennen die Gefahren beim 

Arbeiten mit PSAgA  

Á Sie erinnern sich an die Kräfte, 

welche auf einen Körper bei ei-
nem Sturz in die PSAgA wirken  

7.2  Auszubildende Personen  

Á Arbeitnehmer, welche mit PSAgA 

Arbeiten müssen  

Á Arbeitnehmer, welche Arbeiten 

mit PSAgA planen, anordnen 

oder überwachen (Linienvorg e-

setzte & Sicherheitsbeauftragte)  

7.3  Ausbildner:   

Á Spezialisten für PSAgA   

Á Qualifizierte  Sicherheitsbeau f-

tra gte & K aderpersonen  

 

7.4  Ausbildungsdauer  

Á Eine angemessene Ausbildung 

im Umgang mit PSAgA für Pe r-

sonen ohne Vorkenntnisse da u-

ert in der Regel einen ganzen 

Arbeitstag und beinhaltet eine 

einfache Rettung mit einem Re t-

tungsgerät nach unten.  

Á Je nach Wissensstand des Zie l-

publikums und der zu erreiche n-

den Lernziele im Hinblick auf I h-

re Arbeit , kann diese Dauer a n-

gepasst werden.  

Á Spezielle Rettungstechniken sind 

separat zu erlernen.  

Á Vertieftes Fachwissen für Ko n-

trolle und Unterhalt für  PSAgA 

muss separat vermittelt  werden  
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8 Manchmal musst  Du  Nein sagen!  

 

Man weiss,  dass ca. 90% aller Unfälle nicht einfach passieren, sondern 

durch von Vorgesetzten bewusst tolerierte,  mangelhafte Situationen pr o-

voziert werde n!   

 

Grosse Risiken entstehen  

Á durch ein Versäumnis   

Á durch Ignorierung  geltender Vo r-

schriften  

Á durch Unterschätzung  der G e-

fährdung  und Überschätzung der 

eigenen Fähigkeiten  (z.B.  beides  

aufgrund  langjährige r Erfahrung)  

Á mangelhafte Arbeitsvorbereitung  

 

Insbesondere :  

1.  Wo mangelhaft ausgebildetes 

Personal arbeitet  

2.  Wo mangelhaft ausgerüstetes 

Personal arbeitet  

3.  Wo 1. & 2. bei ungünstigen Wi t-
terungsverhältnissen  arbeiten  

(Eis, Schnee, Nässe, Hitze)  

4.  Wo 1. & 2. zusätzlich unter fi-
nanziellem und terminlichem 

Druck  arbeiten  

5.  Wo infolge mangelhafter A r-
beitsvorbereitung improvisiert & 

gebastelt  werden muss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nützliche Links:  

PSA gegen Absturz :  

www.suva.ch/waswo/33003    

www.youtube.com/suvatecvideo  
www.absturzrisiko.ch     

 

Das sagt der Gesetzgeber zum Arbeitnehmer: 

Er muss:   

¶ Weisung en des Arbeitgebers befolgen  

¶ Anerkannte Sicherheitsregeln einhalten  

¶ Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen nicht 

beeinträchtigen  

¶ Festgestellte Mängel beheben oder unve r-

züglich melden  

(VUV Art. 11)  

http://www.suva.ch/waswo/33003
http://www.suva.ch/tecvideos
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9 Fangstoss  

 

 

Der Fangstoss bezeichnet die Kraft, 

welche auf Mensch und Ausrü s-

tungskomponenten bei einem Sturz 

in den Auffanggurt wirkt.  

Ĕ Bereits e in Fangstoss von ca.  

300kg (3kN) kann je nach Körpe r-

lage (seitlich, rücklings) beim Sturz  

auf fangen bleibende Schäden am 

Körp er hervorrufen.  

 

Der Fangstoss ist von vielen Fakt o-

ren (Freifallhöhe, Elastizität des 

Verbindungsmittels oder Seils, Kn o-

ten, Auffanggurt etc. )  abhängig 

und praktisch nur messtechnisch zu 

ermitteln.  

 

9.1  Falldämpfer  

(EN355)  

Ein Falldämpfer bewirkt , dass der 

auf den Körper wirkende Fangstoss 

kleiner als 6.0 kN bleibt.  

Der Falldämpfer  hat die selbe 

dämpfende Wirkung wie ein Airbag 

im Auto. Die Bremszeit verlängert 

sich durch das Aufreissen oder Ve r-

formen des Dämpfers. Die wirke n-

den Beschleunigungskräfte werden 

reduziert.  

 

 

 

 

Kurzes Verbindungsmittel mit 

Falldämpfer  

Ein Falldämpfer begrenzt die beim Au f-

fangen auf den menschlichen Körper 

wirkenden Kräfte auf 400 -600kg  
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10  Schlaffseil  

 

Schlaffseil -  ein hohes Risiko  

 

Meist unbemerkt  vom Benutzer  bildet sich bei manchen Systemen hoc h-

riskantes Schlaffseil  

 

 

Á Jeder Zentimeter Schlaffseil ve r-

grössert den freien Fall .  

Á Im freien Fall erhöht sich die 

Sturzenergie exponentiell !  

Á Bereits nach einem freien F all 

von 50cm können bei unsac h-

gemässer Anwendung der PSAgA 

bleibende Schäden entstehen  

Á Schlaffseil ist ein  

ĂR¿ckgratbrecherñ! 

 

Abhilfe:  

Á Rückhalte -  oder Positionierung s-

system  anwenden  

Á Mit kantengeprüftem Höhens i-

cherungsgerät arbeiten   

(verhindert Schlaffseil)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schlecht eingestelltes Verbindungsmittel 

Ą zu viel Schlaffseil  

Ą grosse Freifallstrecke  

Ą hohe Verletzungsgefahr  
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11  Erforderlicher Sturzraum  

 

Habe ich genügend Sturzraum?  

 

Beim Arbeiten mit PSA gegen A b-

sturz muss in Abhängigkeit der ei n-

gesetzten Komponenten  der no t-

wendige Sturzraum berücksichtigt 

werden.  

Ein Anprall oder Aufprall während 

dem Sturz und beim Auffangen 

muss verhindert werden!  

   

Bei spiel:  

 

Je nach Auswahl der Syste m-

komponenten und der Lage des 

Anschlagpunkts kann der nötige 

Sturzraum zwischen 0.50 bis 

10.0m oder mehr liegen!  

 

 

 

 

 

Wesentliche Einflussfaktoren :  

Á Lage des Anschlagpunkts  

(möglichst immer direkt über der 

Person und über Kopfhöhe)  

 

Á Länge des gesamten Verbi n-

dungsmittels   

 

 

Á Verlängerung des Falldämpfers  

und Streckung Auffanggurt   

 

 

Á Abstand zwischen Öse un d 

Schuhen  

 

Á Reserve  1.00m  

(Systemelastizität etc.)  

Ĕ  Die Seildehnung eines 

 EN1891 -Seils beträgt 5%!

 

 

Berechnungsbeispiel Sturzraum:  

-  Länge Verbindungsmittel   = 1.15m  

-  Aufreisslänge Falldämpfer   = 0.70m  

-  Abstand Auffangöse -Schuhsole  = 1.50m  

-  Sicherheitsreserve    = 1.00m  

Total Sturzraumbedarf   = 4.35m   

 

Weitere Berechnungsbeispiele finden Sie unter www.absturzrisiko.ch/sturzraum   

http://www.absturzrisiko.ch/sturzraum
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12  Pendelsturzgefahr  

 

Pendelsturzg efahr lauert praktisch überall beim Arbeiten mit 

PSAgA  

 

 

Á Beim Pendelsturz über eine Ka n-

te besteht die Gefahr, dass sogar 

ein 4mm Drahtseil von  einem 

Höhensicherungsgerät durch die 

Kombination von "Peitsche n-

schlag" und Reibung reisst!!  

 

Á Vorsicht bei kritischem Einsatz:  

nur wenige Höhensicherungsg e-

räte und Verbindun gsmittel sind 

widerstandsfähig gegen solche 

Kantenbeanspruchung  

Ĕ  scharfkantengeprüftes  

 Produkt einsetzen  

Ĕ Bestätigung des Herstellers 

 verlangen  

  

Nützliche Links:  

www.youtube.com/suvatecvideo  

http://www.suva.ch/tecvideos
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13  Systempriorisierung  

Das Restrisiko beim Arbeiten mit PSAgA wird durch geschickte 

System - Wahl beeinflusst.  

 

13.1  Priorität 1:  

Rückhaltesystem  

Hält den Benutzer von Bereichen 

mit Absturzgefahr fern.  

z.B.  Auffang gurt und Verbi n-

dungsmittel mit Seilkürzer  

 

13.2  Priorität 2:  

Positionierungssystem  

Positioniert den Benutzer an der 

Arbeitsstelle. Ein freier Fall wird 

verhindert.  

Einschränkungen:  

Bei Gefahr eines Seilrisses mit 

Absturzfolge nur in Kombination 

mit Auffangsystem  

 

13.3  Priorität 3:  

Sturzauffangs yst em  

Á Fängt den Benutzer auf. Der 

Fangstoss  wird begrenzt.  

Á Die Verletzungsgefahr ist hie r-

bei nicht auszuschliessen -  sie 

kann aber durch hochgelegene 

Anschlagpunkte und kürzes t-

mögliche Verbindungsmittel 

reduziert w erden.  
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14  Sicht prüfung  der  

Ausrüstung  

Vor jedem Gebrauch wird die Ausrüstung einer  

visuellen Kontrolle unterzogen :  

Á Offensichtliche Schäden an der 

Ausrüstung  

Á Durchgescheuerte Stellen  

Á Defekte Vernähungen oder   

angerissene Nähte  

Á Korrosion / Risse /  

Verformungen an Metallteile n 

Á Verschmutzungen durch mögl i-

cherweise schädliche Stoffe?  

(Säuren/Laugen, Zementmilch)  

 

15  Vor jedem Einsatz  

Im Vorfeld von Arbeiten mit  PSAgA muss geklärt werden :  

 

1.  Sind Anschlag -  /  Sicherung s-

punkte  mit ausreichen der Tra g-

fähigkeit  bekannt?  

2.  Korrekte  Anwendung  des  mi t-

geführte n Material s /  Wer k-

zeug s sichergestellt ? 

3.  Gefährdung  Dritter:   

Ĕ  Arbeitet  jemand  unter  mir?  

Ĕ  Absperrung notwendig ?  

 (öffentliche Sicherheit)  

4.  Sind Bewilligungen , Ausna h-

mebewilligungen oder   

Aufsicht spersonal nötig?   

5.  Kann die Rettung  mit eigenen 

Mitteln jederzeit sichergestellt 

werden?
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16  Ausrüstung PSA gegen Absturz  

 

Persönliche Schutzausrüstung besteht im w esentlichen aus  

vier Bestandteilen:  

 

1.  Auffanggurt  

(SN EN361)  

 

2.  Helm mit Kinnband  
 

(SN EN397 / SN EN12492)  
 

3.  Verbindungsmittel  

(Falldämpfer , Karabiner , Höhe n-
sicherungsgeräte  etc. )  
 

SN EN354  Verbindungsmittel  

SN EN355  Falldämpfer  

SN EN358  Haltegurt und Verbindungs -

 mittel für Haltegurte  

SN EN360  Höhensicherungsgerät e 

SN EN362  Karabiner / Verb. Elemente  

SN EN1891  Kernmantelseile  
 

4.  Tragfähig er Anschlagpunkt  

> 1  to / 10kN  
SN EN795   Anschlageinrichtungen  

 

Wichtig:  

Á Nur geprüfte Ausrüstung einse t-

zen (CE -Kennzeichnung)  

Á Beim Kauf Konformitätserklärung 

verlangen  

Á Regelmässig, jedoch mindestens 

jährlich durch einen Fachmann 

kontrollieren lassen  

 

 
  

Vorsicht:  

Helm  ohne Kinnband  fliegt vom Kopf   

Ĕ Schädelverletzungsgefahr  

 

Sitzgurte / Sportklettergurt niemals einsetzen!  

Ĕ Genick -  und  Rückenverletzungsgefahr!  

Nützliche Links:  

PSA gegen Absturz :  

www.suva.ch/waswo/33003  
www.suva.ch/waswo/CE04 -1  

www.absturzrisiko.ch   

www.youtube.com/suvatecvideo     

 

http://www.suva.ch/waswo/33003
http://www.suva.ch/waswo/CE04-1
http://www.absturzrisiko.ch/
http://www.suva.ch/tecvideos
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17  Auffanggurt  

 

 

Auffanggurte müssen mindestens der SN EN361 entsprechen  

 

Á Die Auffangösen   (Rücken -  

und/oder Brustöse) sind ve r-

stellbar und  müssen über dem 

Körperschwerpunkt des Benu t-

zers liegen.  

Ĕ Rücken öse  

 Mitte Schulterblätter  

Ĕ Brustöse auf Brustbein höhe  

Á Zu lange Bänder zurück 

verschlaufen / fixieren  

 

Á Die Gurten und Bänder sollen 

satt am Körper anliegen aber 

nicht einschnüren .  

 

 

  

Vorsicht:  

Auffang -  und Haltegurt  

(EN361 & EN358)  

Seitliche EN358 -Haltegurtösen 

und zentrale Abseilöse dürfen 

nie als Auffangösen benutzt 

werden!! (Siehe Bild S. 18 )  

Korrekte Situation:  

-  hoher Anschlagpunkt  

-  Rückenöse liegt auf Schulterblatthöhe  

 

Test:  

Man soll die Hand noch k napp zwischen 

Beinschlaufe und Oberschenkel durc h-

stossen können  
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18  Helm  

 

 

Arbeiten im Anseilschutz mit PSAgA :  

immer mit Helm mit Kinnband!  

 

Ein normaler "Bauhelm" fliegt beim 

Sturz vom Kopf!  Beim Auf -  oder 

Anprall ist die Schädelverletzung s-

gefahr sehr gross.  

Á Der Helm muss immer mit g e-

schlossenem Kinnband  getragen 

werden  

Á Vor dem Einsatz Passform ei n-

stellen. Der Helm soll nicht ei n-

engen aber auch nicht lose auf 

dem Kopf herumrutschen  

Á Vorsicht mit Farbspray & Aufkl e-

ber am Helm -  nicht alle Stoff e 

vertr agen  sich gut  (Helm kann 

spröde werden)  

Á Relevante Normen  (beide für I n-

dustrie -  und Gewerbe geeignet ) :  

-  SN EN397 Industr iehelme  

-  SN EN12492  Bergsteigerhelme  

Á Einige EN12492 Helme genügen 

inf. grosser  Belüftungslöcher den 

Anforderungen der EN397  hin-

sichtlich der elektrischen Isoli e-

rung und Spritzern aus schmel z-

fl üssigem Metall  nicht .  

Ĕ Die Gefährdungsermittlung  

 des Betriebs schafft Klarheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helm mit Kinnband und verschlies s-

baren Lüftungslöchern  

 

 

Test:  

Helm aufsetzen & einstellen  

Kinnband öffnen und sich stark nach 

vorne Bücken Ĕ Der Helm darf nicht 

vom Kopf fallen  
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19  Anschlagpunkt  

 

Einfache Faustregel :  

Sichern Sie sich nur dort, wo Sie auch Ihr Auto  

daran aufhängen würden!  

 

 

Á Höchstmöglicher Anschlagpunkt 

wählen: Die Sturzhöhe muss mit 

der Wahl des Anschlagpunkt so 

gering wie möglich gehalten  und  

ein Pendelsturz vermieden  

werden  

Á Es dürfen in der Regel nur nach 

SN EN795  geprüfte Anschla g-

punkte genutzt werden  

Ĕ Herstellerangaben beachten!  

Á Fix montierte Anschlagpunkte: 

Die Montage muss  nach Herste l-

lerangaben  dokumentiert sein . 

Á nur zugelassene Systeme einse t-

zen : Ĕ Kein Eigenbau!  

Á Ein Anschlagpunkt in der Tra g-

struktur muss 10kN (1to) halten  

Á Kamine , Lüftungsrohre  & 

Schneefänger sind keine A n-

schlagpunkte !  

Á Nicht alle Dachhaken sind in alle 

Richtungen beanspruchbar  

 

 

 

 

 

  

Vorsicht:  

Vom Anschlagpunkt hängt die 

gesamte Systemwirkung oder 

gar Ihr Leben ab  

Vorsicht:  

Manche Anschlagpunkte und Dachhaken 

dürfen nicht in beliebiger Richtung bea n-

sprucht werden!  
Nützliche Links:  

Anschlagpunkte :  

www.suva.ch/waswo/33002   

www.suva.ch/dach    

www.absturzrisiko.ch     

 

http://www.suva.ch/waswo/33002
http://www.suva.ch/dach
http://www.absturzrisiko.ch/
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20  Verbindungsmittel  

 

Verbindungsmittel sind  alle Komponenten, welche zwischen Au f-

fa nggurt und Anschlagpunkt liegen   

20.1  Wahl des  

Verbindungsmittels  

Á Verbindu ngsmittel müssen der 

gegebenen  Situation angepasst 

gewählt werden :  

scharfe Kanten, spezielle A n-

schlagpunkte etc.  

Á Systemwahl kontrollieren: Der 

Verunfallte darf während dem 

Absturz nicht mit Hindernissen 

kollidieren  

Á Zwischen der Person und dem 

Anschlagpunkt muss immer ein 

Falldämpfer  eingebaut werden.  

Á Nur geprüfte & zugelassene 

Komponenten  einsetzen  

 

20.2  Längenverstellbare   

Verbindungsmittel  

(EN358)  

Á Für eine einfache Arbeitsplat z-

positionierung.  

Á Längenverstellung nur an s i-

cherem Standplatz, sonst b e-

steht Absturzgefahr.  

Á Nie bei Absturz -  / Durchstur z-

gefahr  verwenden oder nur in 

Kombination mit Auffangsy s-

tem  = Systemredundanz !  

  

 

Längenverstellbares  

Verbindungsmittel mit Fal l-

dämpfer im Rückhaltesystem  

Längenverstellbares  

Verbindungsmittel zur  

Arbeitsplatzpositionierung  
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21  Karabinerhaken  

 

 

 

21.1  Der  Stand der Technik  

Á Automatisch sichernde Karabiner  

(z.B.  Twistlock)  sind den 

Schraubkarabinern vorzuziehen, 

wenn diese mehrmals am Tag 

geöffnet werden müssen :   

Nachlässigkeit  Ą Schraubkarab i-

ner wird nicht mehr gesichert  

 

21.2  Stahl -  oder Aluminium -

karabiner?  

Á Beim direkten Einhängen des K a-

rabiners in Anschlagpunkte und 

bei Arbeiten mit Stahlseilen i m-

mer Stahlkarabiner verwenden!  

 

21.3  Vorsicht vor  

Fehlbelastung  

Á Karabiner verlieren bei Fehlb e-

lastungen rasch Ihre Tragkraf t-

reserven und können brechen  

Á Gehen Sie sorgfältig mit Ihren 

Karabinern um!  

 

   

Beispiele, wie Karabiner nie belastet werden 

dürfen. Bei hohen Sturzlasten  kann der K a-

rabi ner brechen.  

(EN362)  
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22  Seile  

 

Mit PSAgA kommen halbstatische Kernmantelseile mit geringer  

Dehnung zur Anwendung.  (Statik -  oder Semistatikseile )  

22.1  Grundsatz:  

Á Seilenden immer abknoten !  

Verhindert Absturz mit Seilkürzer 

/ mitlaufenden Auffanggeräten  

Á Seil -Herstellerangaben beachten 

(Beilagezettel des Seils)  

22.2  Chemische  

Verletzungen  

Á Kein Kontakt mit Säuren, Basen, 

Zementmilch und Ölen!  

22.3  Thermische  

Verlet zungen  

Á Das Grundmaterial von Seilen ist 

nicht hitzebeständig!  

Á Vorsicht bei Arbeiten bei heissen 

Bauteilen, Schneidbrenner & 

Winkelschleiferarbeiten etc.!  

Ĕ Es gibt "feuerfeste" Seile   

22.4  Mechanische  

Verletzungen  

Á Seil vor scharfen Kanten schü t-

zen  ĔSeil -Kantenschutz verwe n-

den oder geschützte Schlingen 

einsetzen !  

Á Nicht auf Seile treten oder mit 

Fahrzeugen dr überfahren  

Á keine Pendelbewegungen an 

Kanten  

22.5  Schmelzverbrennungen  

Á belastetes Seil nie ungeschützt  

über Kante gleiten lassen  

Á Niemals  Seil auf Seil  unter Bela s-

tung durchziehen  

22.6  Trocknung, Lagerung  

und  Reinigung  

Á Siehe  Unterhalt der PSAgA, S. 30  

Á Vor Schmutz sc hützen und 

rechtzeitig reinigen  

22.7  Nasse Seile  

Á Nasse Seile sind empfindlicher ,  

& geringfügig weniger tragfähig  

Á Erhöhte Sorgfalt bei völliger 

Durchnässung  

22.8  Zementmilch , Boj ake  

Á Die Zementmilch wird in den 

Kern aufgesogen, hä rtet aus und 

macht die Kernfasern brüchig.  

Á Ein äusserlich einwandfreies Seil 

kann so einen Grossteil seiner 

Tragfähigkeit einbüssen.  

Das gilt für sämtliche t extilen 

Tragelemente (z.B. Gurten , 

Bandschlingen etc. )  

Á Im Zweifelsfall entsorgen!  
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23  Sicherungsge räte  

 

Es gilt bei allen Typen:   

Verbindung  zwischen G erät und Auffangöse nicht verlängern Ą&  

Die meisten Sicherungsgeräte sind bei Arbeiten mit Gefahr des Versi n-

kens, abgleiten etc.  verboten / ungeeignet -  z.B. am Wasser , Silos etc.  

23.1  Höhensicherungsgeräte  

= HSG (EN360 )  

Á Funktionsweise bei allen Geräten 

vergleichbar: Wird das Seil zu 

schnell von der Rolle gezogen, 

blockiert diese Ĕ bereits ab e i-

nem Sturz von ca. 20cm wird s o-

fort blockiert.  

Á Anschlagpunkt muss möglichst 

oberhalb des Benutzers liegen  

Á In den meisten HSG sind Fall -

dämpfer integriert  Ą Herst. &  

Á Werden HSG horizontal eing e-

setzt, müssen diese dafür vom 

Hersteller zugelassen sein Ą&  

Ĕ zur Zeit sind das nur Produkte 

mit Ø5mm Stahlseile n 

 

 

23.2  Mitlaufendes  

Auffanggerät:  (EN353 -2)      

Á Immer mit Falldämpfer einsetzen  

Á Ideal f ür vertikales auf -  und a b-

steigen  auf Leitern, Hochregall a-

gern etc.  

Á Für horizontale 

oder geneigte 

Flächen müssen 

diese vom He r-

steller dafür zu-

gelassen sein  

Á Schlaffseil   

vermei den  

 

23.3  Stei g schutzsysteme   

(EN353 -1)  

Á Meist fix installiertes Stei g-

schutz system,  z.B.  Schi e-

nengeführt an  Leitern  

Á Kein Positionierung ssystem!  

Á Nicht se itlich hinauslehnen  

Á Steigschutzsystem läufer nur 

auf dem dafür vorgesehenen 

System ein setzenBreite Palette von Höhensicherungsgeräten  

-  für jeden Einsatz die geeignete Wahl treffen  



24  Knoten  

 

Über Knotentechnik  lassen sich bekanntlich Bücher schreiben  

 

Am besten nimmt man vorkonfektionierte Produkte, welche das Knoten 

erübrigen. Wo dies nicht möglich ist, beschränkt man sich auf wenige, 

praktische Knoten, welche man jederzeit beherrscht.  

 

Bevor man als PSA ïAnwender 

drauflos knotet :  

Á Muss  ich überhaupt knoten oder 

kann ich es nicht zuverlässiger 

mit Standardverbindungsmitteln 
lösen?  

Á Beherrsche ich den gewählten 

Knoten?  
Á Bin ich sicher, dass es in dieser 

Situation der geeignete Knoten 

ist?  
 

 

24.1  Der Achterknoten  reicht 

meist ens  

Der  Achterknoten  ist  der wohl g e-

bräuchlichste  Knoten :  

Á Er ist einfach zu überprüfen  

Á Er lässt sich nach Belastung rel a-

tiv leicht wieder lösen.  
Á Er reduziert die Seilfestigkeit 

deutlich weniger stark als  

z.B. ein Spierenstich.  
Á Mit dem Achter können auch 

zwei Seile zusammen verbunden 

werden.  
Á Der Knoten muss parallel gelegt  

werden, um eine einfache Ko n-

trolle zu ermöglichen . 

 

Wichtig zu wissen:  

Á Jeder Knoten typ  reduziert die 

Tragfähigkeit eines Seils s ehr 
unterschiedlich  

Á Bestimmte Knoten lassen sich 

nach einer Belastung gut oder 
weniger gut lösen.  

Á Bestimmte Knoten müssen z u-

sätzlich gesichert (abgesteckt) 
werden.  

Á Knoten können die nominale 

Bruchlast von einem Seil bis zu 
40% beeinträchtigen.  

 

 
 

 

Welche Knoten üben & 

welche ergänzend dar-

stellen? 
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25  Hängetrauma  

 

Potenziell lebensbedrohlicher Schockzustand, infolge beispiel s-

weise längerem bewegungslosen freien Hängen in einem Au f-

fanggurt  

25.1  Ursachen:  

Á Blut wird beim Menschen in den 

Venen durch Bewegung und dem 

dadurch entstehenden Druck der 

Muskulatur auf die Venen zurück 

zum Herz gepumpt  

(Muskelpumpe ).  

Á Beim regungslosen Hängen im 

Auffanggurt system  versackt das 

Blut in Beine und Arme , die Mu s-

kelpumpe funk tioniert nicht 

mehr , e s kann zu ernsthaften 

Kreislaufproblemen und Saue r-

stoff -  Minderversor gung des 

Gehirns kommen.  

25.2  Die Zeit läuft davon!  

Á Man geht davon aus, dass b e-

reits nach 10 -20 Minuten  ble i-

bende Schäden oder schlimm e-

res verursacht werden kann.  

 

Wic htig:  

Rettungsdienste müssen auf die 

Gefahr des Hängetraumas und 

möglichen Bergungstodes hing e-

wiesen werden  

25.3   Rettung:  

Á medizinische Nothilfe anfordern  

Á in Oberkörperhochlage mit leicht 

angewinkelten Beinen hinsetzen , 

keine Schocklagerung  

Á Auch bei  subjektivem Wohlbefi n-

den  in ärztliche Kontrolle beg e-

ben . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

regungsloses Hängen 
im Auffanggurt  

Hilfe zur Selbsthilfe:  

Mit einem Halteseil 

oder einer Trittschli n-

ge kann die Muske l-

pumpe aktiviert we r-
den  

Nützliche Links:  

www.absturzrisiko.ch/ susptrauma    

 












